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Fachdienst Baurecht  Bearbeitung: 
- ab Ziff. 7.:  

Frau Grimm 
Herr Kirchgeßner 

 

Telefon: -1704 
-1713 
 

1. Der Flächennutzungsplan bedarf der Genehmigung nach § 6 Abs. 1 BauGB. 
 

2. Wir bitten die Flächenausweisungen insgesamt kritisch zu hinterfragen und ausführlich zu 
begründen. Wir verweisen diesbezüglich auf die Stellungnahme des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe vom 09.10.2018. 
 

3. Es sind verschiedene Zielverstöße hinsichtlich der laut Regionalplan vorgegebenen Zielen 
der Raumordnung ersichtlich (siehe nachfolgende Auflistung).  
 
Es ist jeweils mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - 
und dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist 
bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. In der Begründung wurde lediglich die Ab-
stimmung hinsichtlich des Baugebietes Vorderer Wasen  erwähnt. Ein Zielabweichungsver-
fahren wurde bereits angestoßen. Zu den anderen Zielverstößen wurde keine Erläuterung 
zwecks Abstimmung mit der höheren Raumordnungsbehörde abgegeben. Ist diese erfolgt? 
 

4. Bezüglich der Darstellung von Mischgebieten im Plangebiet weisen wir darauf hin, dass ein 
Mischgebiet auch eine tatsächliche Mischung von Wohnen und Gewerbe voraussetzt. Wir 
bitten vorsorglich darum zu überprüfen, ob dies mit den tatsächlichen planerischen Absich-
ten in den jeweiligen Gebieten übereinstimmt. Dies ist lediglich als Hinweis zu werten. 
 

5. Wir weisen darauf hin, dass sich im Plangebiet Kulturdenkmale und archäologische Denk-
male befinden. Diese dürfen nicht beschädigt werden. Bei der Planung bzw. Ausführung ist 
die Lage der Denkmäler zu berücksichtigen.  

 
Bezüglich näherer Angaben zur Lage der Denkmäler verweisen wir auf die bereits stattge-
fundenen bzw. folgenden Bauleitplanverfahren. In den diesbezüglich erfolgten Beteiligungen 
bzw. in den noch folgenden Beteiligungen wird im einzelnen hierzu Stellung genommen und 
entsprechend detailliertes Kartenmaterial zur Verfügung gestellt.  
 
Eine Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege im vorliegenden Flächennutzungs-
planverfahren halten wir ebenfalls für sinnvoll. 

 
6. Nachfolgend erfolgt eine nähere Betrachtung der einzelnen Flächen der jeweiligen Gemein-

den Hardheim und Höpfingen sowie der Stadt Walldürn: 
 
6.1 Gemeinde Hardheim: 
 
Ortsteil Bretzingen: 

- Fläche 57: Erftalstraße (M 0,53 ha) 
Mit der neu ausgewiesenen Fläche wird die Überschwemmungsfläche (HQextrem) teilwei-
se überplant. Wir empfehlen die Problematik sowie das weitere Vorgehen in Abstimmung 
mit der unteren Wasserbehörde zu überprüfen und die Begründung entsprechend zu er-
gänzen. 

 
Ortsteil Dornberg: 

- Fläche 59: Dornberger Str. (M 0,23 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar sind für die Fläche ein Vorranggebiet 
für die Landwirtschaft (Z) sowie ein regionaler Grünzug (Z) dargestellt.  
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Es ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - und 
dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist 
bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 
 

Ortsteil Rütschdorf: 

- Fläche 65: Rütschdorf Ost (M 0,34 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar sind für die Fläche ein Vorranggebiet 
für die Landwirtschaft (Z), ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (Z) 
sowie ein regionaler Grünzug (Z) dargestellt.  
Die genaue Darstellung ist jedoch nicht im Regionalplan zu erkennen. Mögliche Unstim-
migkeiten sind direkt mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe  Höhere Raumordnungs-
behörde und dem Regionalverband zu klären. 
Es ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - und 
dem Regionalverband ebenfalls zu klären, inwieweit ggf. ein Zielabweichungsverfahren 
erforderlich ist bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 
 

- Fläche 66: Rütschdorf Süd (M 0,38 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar ist für die Fläche ein regionaler Grün-
zug (Z) dargestellt.  
Es ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - und 
dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist 
bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 

 
Ortsteil Vollmersdorf: 

- Fläche 67: Vollmersdorf Südwest (M 0,28 ha)  
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar ist für die Fläche ein Vorranggebiet für 
die Landwirtschaft (Z) dargestellt.  
Es ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - und 
dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist 
bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. Das Vorhaben wurde lediglich mit der 
unteren Landwirtschaftsbehörde abgeglichen. 

 
- Fläche 68: Vollmersdorf Südost (M 0,25 ha) 

Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar ist für die Fläche ein Vorranggebiet für 
die Landwirtschaft (Z) dargestellt.  
Es ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - und 
dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist 
bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. Das Vorhaben wurde lediglich mit der 
unteren Landwirtschaftsbehörde abgeglichen. 
 

Ortsteil Hardheim: 

- Fläche 35: Trieb-Hostienäcker (W 4,56 ha; M 4,78 ha) 
Wir verweisen diesbezüglich auf unsere bereits abgegebene Stellungnahme im Bebau-
ungsplanverfahren. 
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Ortsteil Rüdental: 

- Fläche 45 Rüdental Süd (M 0,75 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar sind für die Fläche ein Vorbehaltsge-
biet für die Landwirtschaft (G) sowie ein regionaler Grünzug (Z) (Randbereich) darge-
stellt.  
Es ist weiterhin mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehör-
de - und dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erfor-
derlich ist bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 

 
Ortsteil Schweinberg: 

- Fläche 46: Achtzehnmorgen II (W 3,14 ha) 
Wir bitten die Änderung der Art der Nutzung von einer gemischten Baufläche zu einer 
Wohnbaufläche hinsichtlich der Verträglichkeit zu dem direkt angrenzenden MD 40 er-
neut zu überprüfen und die Angaben in der Begründung (S. 24) entsprechend zu ergän-
zen. Eine Vermutung, dass die Hofstelle ausläuft ist nicht ausreichend. Aktuell ist diese 
noch aktiv und muss daher als solche Berücksichtigung finden. 

 
 
6.2 Gemeinde Höpfingen: 
 
Ortsteil Höpfingen: 

- Fläche 26: Nahversorgung Lebensmittel (S 0,66 ha) 
Wir bitten um Überprüfung der raumordnerischen Verträglichkeit entsprechend dem 
Plansatz Ziffer 1.7 des einheitlichen Regionalplans sowie um entsprechende Abstim-
mung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe  Höhere Raumordnungsbehörde  und 
dem Regionalverband. 
 

- Fläche 27: Ehemalige Nike-Stellung (S Photovoltaikanlage 0,92 ha) 
Wir verweisen diesbezüglich auf unsere bereits abgegebene Stellungnahme im Bebau-
ungsplanverfahren. 

 
- Fläche 17: Die Erweiterung des Bebauungsplans Mantelsgraben wird in der Begründung 

nicht erwähnt. 
 
Ortsteil Waldstetten: 

- Fläche 29: Glöckle III (W 0,44 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar sind für die Fläche ein Vorranggebiet 
für Naturschutz und Landschaftspflege (Z) sowie ein regionaler Grünzug (Z) dargestellt.  
Es ist weiterhin mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehör-
de - und dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erfor-
derlich ist bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 

 
- Fläche 22: Unterdorf (W 0,48 ha) 

Wir bitten die Änderung der Art der Nutzung von einer gemischten Baufläche zu einer 
Wohnbaufläche hinsichtlich der Verträglichkeit zu der in der Nähe befindlichen Schule zu 
überprüfen und die Angaben in der Begründung (S. 27) entsprechend zu ergänzen. 
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6.3 Stadt Walldürn: 
 
Ortsteil Gerolzahn: 

- Fläche 75: Hintere Steinäcker (W 1,37 ha) 
Wir bitten weiterhin unter Betrachtung des Rücksichtnahmegebots die Nähe der geplan-
ten Wohnbaufläche zu der vorhandenen Kläranlage zu überprüfen und die Angaben in 
der Begründung (S. 27) entsprechend zu ergänzen. Es wurde lediglich erwähnt, dass 
sich eine Kläranlage in 125 m Nähe befindet. 
 

Ortsteil Glashofen: 

- Fläche 76: Im Steinig II (W 0,46 ha; M 0,63 ha) 
Wir weisen weiterhin auf die Einhaltung des Waldmindestabstandes nach § 4 Abs. 3 LBO 
hin. 

 
Ortsteil Neusaß: 

- Fläche 77: Neusaß Südost (W 0,36 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar sind für die Fläche ein Vorbehaltsge-
biet für die Landwirtschaft (G) sowie ein regionaler Grünzug (Z) dargestellt.  
Es ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - und 
dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist 
bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 
 
Wir bitten die Nähe der geplanten Fläche hinsichtlich der Verträglichkeit zu dem Aussied-
lerhof ist weiterhin zu überprüfen und die Angaben in der Begründung (S. 28) entspre-
chend zu ergänzen. 

 
Ortsteil Gottersdorf: 

- Fläche 78: Nördlich Friedhof (W 0,65 ha) 
Wir bitten die Nähe und notwendigen Abstände zum an die geplante Fläche angrenzen-
den Friedhof zu überprüfen und die Begründung auf S. 28 entsprechend zu ergänzen. 

 
Ortsteil Reinhardsachsen: 

- Fläche 82: Reinhardsachsen West (W 0,43 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar ist für die Fläche ein regionaler Grün-
zug (Z) (Randbereich) dargestellt.  
Es ist weiterhin mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehör-
de - und dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erfor-
derlich ist bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 
 

Ortsteil Wettersdorf: 

- Fläche 83: Geisberg (W 0,69 ha) 
Es ist mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Raumordnungsbehörde - und 
dem Regionalverband zu klären, inwieweit ein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist 
bzw. welche Erfolgsaussichten hierfür bestehen. 
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Stadt Walldürn: 

- Fläche 84: Vorderer Wasen II (W 8,74 ha) 
Im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar sind für die Fläche ein Vorbehaltsge-
biet für die Landwirtschaft (G) sowie ein regionaler Grünzug (Z) dargestellt.  
Das Zielabweichungsverfahren wurde bereits beantragt. Das Ergebnis ist hier abzuwar-
ten und entsprechend zu berücksichtigen. 

 
 Wir weisen zudem auf die Einhaltung des Waldmindestabstandes nach § 4 Abs. 3 LBO 
hin. 

 
- Fläche 73: Schöner Busch (G 14,46 ha) 

Wir verweisen diesbezüglich auf unsere bereits abgegebene Stellungnahme im eigen-
ständigen Flächennutzungsplanverfahren. 

 
 
 
7. Umweltprüfung  Umweltbericht 
 

Zu dieser FNP-Änderung ist die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und 
das Erstellen eines Umweltberichts nach § 2a Nr. 2 BauGB erforderlich.  
Mit den aktuellen Unterlagen wurde nun ein Umweltbericht vom 30.04.2020 als Teil 2 der Be-
gründung vorgelegt (erstellt von Ingenieurbüro für Umweltplanung, Dipl.-Ing. W. Simon).  
 
Hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung werden - wie in unserer voraus-
gegangenen Stellungnahme gefordert - die möglichen Umweltauswirkungen sowohl im Hinblick 
auf das Gesamt-FNP-Gebiet als insbesondere auch auf die Umgebungsbereiche der beabsich-
tigten Neuausweisungsflächen in den Blick zu nehmen. Ebenso werden die möglichen Verände-
rungen von natürlichen Lebensräumen (Biotopen) einschließlich ihrer Verbindungs- und Vernet-
zungsfunktionen, die etwaigen Lebensstätten von Artenvorkommen, der Klimaschutz und die 
Klimaanpassung sowie auf die grundsätzlich mit den Planungsabsichten verbundenen bzw. zu 
erwartenden Auswirkungen auf die allgemein betroffenen Schutzgüter einschließlich deren mög-
liche Wechselwirkungen in die Betrachtung einbezogen.  
Die Darstellung der aufwändigen schutzgutbezogenen Materie und die Integration der dabei 
umfangreich zu berücksichtigenden gebietsbezogenen Erläuterungen ist als aussagefähiges 
Gesamtwerk gelungen. Der Umweltbericht korrespondiert insoweit auch gut mit der städtebauli-
chen Begründung und eignet sich in formeller Hinsicht als umweltbezogenes Abwägungsmateri-
al im Sinne des § 2 Absätze 3 und 4 BauGB. Damit wird er seinen Funktionen als gesonderter 
Teil der Begründung insoweit gerecht, so dass hierzu im allgemeinen keine grundsätzlichen Be-
denken bestehen. 
 
Zu etwaigen weiteren Details bezüglich einzelner Umweltbelange wird auf die nachfolgenden 
Stellungnahmen der jeweiligen Fachbehörden verwiesen. 
 
Nach § 3 Abs. 3 BauGB ist bei Flächennutzungsplänen ergänzend zu dem Hinweis nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können. 
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8. Klimaschutz 
 

 
Abs. 5 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sowie durch das Klimaschutzgesetz des Landes 
Baden-Württemberg in der Bauleitplanung besonderes Gewicht erhalten und verfügen gem.  
§ 1a Abs. 5 Satz 2 i. V. m. § 1 Abs. 7 und § 2 Abs. 3 BauGB zudem über ausdrückliche Abwä-
gungsrelevanz. 
 
Die steigende Bedeutung des globalen Klimawandels und die Notwendigkeit der Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels in der kommunalen Planung sind mit der Klimaschutznovelle auch 
auf der Ebene des Planungsrechts und damit als kommunale Aufgabe verankert.  
Spätestens seit dem vierten IPCC-Bericht (Intergovernmental Panel on Climate Change 2007) 
wird die Existenz eines anthropogen mitverursachten Klimawandels allgemein anerkannt.  
In Betracht zu ziehen sind bei dieser Thematik nicht nur die lokal vorzufindenden Klimaverhält-
nisse, sondern durchaus die Klimaschutzbelange mit ihrer globalen Dimension. Daher sind auch 
die kommunalen Planungsträger in der Verantwortung, um vorausschauend Vorsorge zu treffen. 
In der vorliegenden Begründung finden sich unter der Nr. 14 entsprechende Aussagen zu Kli-
maschutz und zu erneuerbaren Energien. Ebenso gibt der Umweltbericht dazu unter der Nr. 4 
umweltbezogene Hinweise. 
 
Mit unserer vorausgegangenen Stellungnahme hatten wir u. a. darauf hingewiesen, dass die 
nationalen Klimaschutzziele (hier betr. die Treibhausgasemissionen in Deutschland) beispiels-
weise bis zum Jahr 2030 eine Reduzierung um 55 Prozent vorsehen. Die lässt sich allerdings 
nicht allein durch das Vertrauen auf die Initiative privater Investoren oder Bauherren erreichen. 
Ohne eine Bündelung von Strategien und Maßnahmen auf den verschiedenen gesellschaftli-
chen und staatlichen Ebenen wird dies kaum möglich sein.  
 
Wir bedauern in diesem Zusammenhang die Entscheidung des GVV, dass kein Klimaschutz-
konzept im Rahmen des Flächennutzungsplans für das Verbandsgebiet aufgestellt wird; es wür-
de jedoch einen guten, richtungsweisenden Schritt bedeuten, wenn zumindest die angedachte 

ionelle 
Alternative hierzu) weiterverfolgt wird, so dass die Belange dann noch im Zuge der weiteren 
Planungsverfahren nachhaltigen Eingang in das planerische Handeln des GVV sowie der Mit-
gliedsgemeinden finden können. 
Die Darstellung von Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen in der Begründung, die 
dem Klimawandel entgegenwirken sowie das Erwähnen der bereits intensiven Nutzung von er-
neuerbaren Energien im Verbandsgebiet darf selbstverständlich für die Abwägung positiv her-
vorgehoben werden. 
 
So wird für die FNP-Ebene zumindest erkennbar, dass die klimagerechte Entwicklung des Ver-
bandsgebiets auch mit den Instrumenten des Planungsrechts gestärkt werden soll.  
Insofern verbleiben zwar keine erheblichen Bedenken. 
Es bleibt allerdings zu wünschen, dass noch ergänzende Überlegungen hierzu in die Festset-
zungen der nachgelagerten Verfahren einfließen werden. 
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Stellungnahme der Fachdienste als Träger öffentlicher Belange 
 
Untere Naturschutzbehörde  Bearbeitung:  Herr Kirchgeßner 
 Telefon: -1713 
 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht 

überwunden werden können 
 
a) Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG):  
 

Das Artenschutzrecht i. S. d. § 44 BNatSchG ist strikt zu beachtendes Bundesrecht; die Zu-
griffsverbote gelten zwar nur mittelbar, die Entscheidung hierüber unterliegt jedoch nicht der 
Abwägung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn.  
 
Auf der FNP-Ebene bedarf es nach aktueller Rechtslage zumindest einer vorausschauenden 
artenschutzr -
vorhandener relevanter Artenvorkommen und einer sich daraus möglicherweise ergebenden 
Konfliktlage. Eine nachvollziehbare Vorprüfung möglicher kritischer Artenvorkommen ist nötig, 
um eine unzulässige Ausweisung potenziell undurchführbarer Planungen zu vermeiden. 
 
Wir hatten dazu in unserer vorausgegangenen Stellungnahme grundsätzliche Anmerkungen 
gemacht. 
 
In dem aktuell vorliegenden Umweltbericht finden sich nun zu § 44 BNatSchG in Kapitel 3 unter 

Besonderer Artenschutz - und 
Gewerbeflächen sowie zu den einzelnen geplanten Sondergebieten. 
Es wurde dabei eine Habitatpotentialanalyse durchgeführt, um festzustellen, welche Arten po-
tentiell in den jeweiligen Gebieten vorkommen können.  
 
Für die FNP-Ebene lassen sich zum derzeitigen Planungsstand keine unüberwindbaren Pla-
nungshindernisse erkennen. Die prinzipielle Bewältigungsmöglichkeit etwaiger Artenschutz-
Konflikte erscheint dem Grunde nach gegeben zu sein. 
Die vorzufindenden Aussagen zum Artenschutz lassen nach unserer Einschätzung vorerst eine 
Planung als möglich erscheinen.  
Dies darf jedoch nicht als eine endgültige Aussage verstanden werden, dass für die nachgeord-
nete Bebauungsplanebene damit weitere Untersuchungen überflüssig wären. Ob artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände durch Vermeidungs- und/ oder CEF-Maßnahmen vollständig ver-
mieden werden können, wird sich abschließend erst aus den weiteren artenschutzrechtlichen 
Prüfungen in den jeweiligen Bebauungsplanverfahren ergeben. Dort sind zudem detaillierte 
Überlegungen für Vermeidungs-, Schutz- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu konkreti-
sieren (CEF-Maßnahmen), festzulegen und planungsrechtlich zu sichern. 
 
Weitere Hinweise für Artenschutzprüfungen zu nachgelagerten Bebauungsplanverfahren: 
Im Zuge der späteren Bebauungsplanverfahren sind den Unterlagen Fotodokumentationen bei-
zufügen. Ohne Belege mit Fotos, ist die Bewertung des Gutachtens und der Situation im Plan-
gebiet nur schwer möglich.  
Zudem bitten wir, den Antragsunterlagen die Vegetationsaufnahmen beizufügen, da diese für 
eine Bewertung des Plangebiets als Lebensraumtyp, Biotop, Nahrungshabitat und Lebensraum 
für verschiedene Arten essentiell sein kann. 
Entsprechend weisen wir bereits jetzt ausdrücklich darauf hin, dass sich Verfahren dadurch ggf. 
unnötig verzögern können. 
Für die weitere Kartiermethodik ist geeignete Fachliteratur heranzuziehen und in den Unterlagen 
zur saP zu benennen. Die nachgewiesenen Arten sind in Karten darzustellen, zudem die Wet-
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terbedingungen. Des Weiteren wird zu untersuchen sein, welche Bedeutung die Flächen als 
Nahrungshabitate für Arten haben, die in den umliegenden Flächen ihre Lebensstätte beziehen.  
Für Fledermäuse sollen nicht nur die Kartierungen von Habitatstrukturen, sondern unter ande-
rem auch Kartierungen mittels Ultraschalldetektoren durchgeführt werden, um feststellen zu 
können, welche Arten das Gebiet, in welcher Intensität nutzen. Ohne derartige Bestimmungen 
wird es nicht gesichert möglich sein, das Gebiet als essentielles Nahrungshabitat einstufen und 
genauere Aussagen zu CEF-Maßnahmen treffen zu können. Angaben zur Anzahl an Baumhöh-
len und spalten sowie anderer potenziell geeigneten Quartiermöglichkeiten wären dazu aufzu-
listen und mittels Fotos zu dokumentieren.  
Auch für die Kartierung der Insekten wären den Unterlagen unter anderem die entsprechenden 
Vegetationsaufnahmen beizufügen. Zudem wäre, wie oben bereits erwähnt, eine Fotodokumen-
tation zu erstellen. 
Für die Erfassung der Zaun- und Mauereidechse halten wir mindestens vier, für Schlangen min-
destens sechs flächendeckende Begehungen für notwendig. Wichtige Habitatstrukturen für Rep-
tilien wie Sonnen-, Ruhe-, Eiablage- und Überwinterungsplätze sowie Fortpflanzungs- und 
Jagdhabitate sind dabei mit zu erfassen. Die Ausdehnung des geeigneten Habitats wäre zu do-
kumentieren, um entsprechende CEF- und Vermeidungsmaßnahmen ergreifen zu können. 
Zur Kartierung des Großen Feuerfalters sollen die Präimaginalstadien erfasst werden.  
Da die Art in Südwestdeutschland regelmäßig zweibrütig ist, sind dazu jeweils zwei Begehungen 
zur Eiersuche je Flugzeit im Zeitraum Mitte Juni bis Anfang Juli und von Mitte bis Ende August 
durchzuführen. Dabei sind alle Bereiche zu kartieren, die im Rahmen einer Strukturkartierung 
als potenzielle Fortpflanzungshabitate erfasst wurden. 
 
Rückfragen hierzu sind an unsere Naturschutzfachkraft, Frau Janina Cramer (Tel.: 06261/84-
1731, E-Mail: janina.cramer@neckar-odenwald-kreis.de), zu richten.  
 
 
b) Natura 2000, FFH- und Vogelschutzgebiete, nach FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen) und nach der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild le-
benden Vogelarten) i. V. m. der Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum zur Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG-VO) vom 05. Februar 
2010 sowie der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Festlegung der Gebie-
te von gemeinschaftlicher Bedeutung(FFH-Verordnung  FFH-VO) vom 12. Oktober 2018  
i. V. m. § 1a Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) und §§ 33  36 BNatSchG: 

 

Soweit Bauflächen durch ihre räumliche Nähe oder auch durch ihre eventuell immissionsträchti-
ge Nutzungsmöglichkeit in nachteiliger Weise auf ein FFH- oder Vogelschutzgebiet ausstrahlen 
können, gilt es, dies näher zu betrachten. Unter Umständen kann es später auch zu bau- oder 
betriebsbedingten Einwirkungen auf das Schutzgebiet kommen, so dass Wechselwirkungen mit 
den Schutz- und Erhaltungszielen nicht von vornherein vollständig ausgeschlossen werden kön-
nen.  
 
In Kapite Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 
Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete
Tabellenform diesbezüglich überschlägige Aussagen zu den Flächen, die 500 m oder näher an 
ein Schutzgebiet heranreichen. 
Dieser Einschätzung kann für die FNP-Ebene zunächst gefolgt werden.  
 
Insbesondere soweit sich in nachgelagerten Verfahren (z.B. auf Bebauungsplanebene) nähere 
Erkenntnisse ergeben, wird hierdurch eine spätere Pflicht zur Untersuchung der FFH-
Verträglichkeit bzw. zur Erstellung einer Natura 2000-Vorprüfung nicht bereits kategorisch und 
auf Dauer ausgeschlossen. 
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Bei gegebenenfalls gewünschter naturschutzfachlicher Beratung steht unser Natura 2000-
Beauftragter (Hr. David Braner, Tel. 06261/84-1736, E-Mail: david.branner@neckar-odenwald-
kreis.de) zur Verfügung.  

 
 

c) Naturpark nach § 27 BNatSchG und § 23 Abs. 3 NatSchG i. V. m. der Verordnung über den 
eckartal-

16.12.2014 
 

Das Verbandsgebiet liegt teilweise im Geltungsbereich der Verordnung über den Naturpark 
-  

 
Gebiete im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans (Bauflächen), gelten nach § 2 Abs. 3 
Nrn. 4 NatParkVO als Erschließungszonen, in denen der Erlaubnisvorbehalt des § 4 NatParkVO 
nicht gilt. Gemäß § 2 Abs. 3 der NatParkVO passen sich die Erschließungszonen insoweit der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung an.  
 
Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung wird in diesem Zusammenhang u. a. vorausge-
setzt, dass der Schutzzweck gemäß § 3 der NatParkVO zumindest erkennbar in die Abwä-
gungsentscheidung des Planungsträgers mit einfließt. Entsprechend der Bitte in unserer vo-
rausgegangenen Stellungnahme sind in der Begründung bei den gebietsbezogenen Flächen-
steckbriefen zu den betreffenden Bauflächen ausdrückliche Hinweise für nachgelagerte Verfah-
ren enthalten.  
Dies wird ausdrücklich begrüßt. 

 
 

d) Biotopschutz nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 33 NatSchG 
 

Mit unserer vorausgegangenen Stellungnahme haben wir auf den gesetzlichen Biotopschutz 
hingewiesen, da in naturschutzrechtlicher Hinsicht zunächst Bedenken bestehen, wenn durch 
eine Planung spätere Handlungen vorbereitet werden, die zu einer Zerstörung oder einer sonsti-
gen erheblichen Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Biotope führen können (vgl. Verbot 
gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG). 
 
Das unmittelbare Heranrücken an, oder Einbeziehen von gesetzlich geschützten Biotopen in ein 
FNP-Plangebiet (Baufläche) löst selbst zwar noch keine unmittelbare Tathandlung aus, ist aber 
planungsrechtlich nur zulässig, wenn seitens der Naturschutzbehörde zuvor eine Ausnahme 
nach § 30 Abs. 4 BNatSchG in Aussicht gestellt wurde.  
 
In Kapitel Besonders geschützte Biotope
aktuell eine Aufstellung zu in bzw. in der Nähe von neu dargestellten Bauflächen befindlichen 
Biotopen. Die dortigen Darstellungen und Erläuterungen zu der jeweiligen Biotopsituation wer-
den von uns insoweit mitgetragen. 
 
- Zu der Fläche Nr. 83  Geisberg in Walldürn-Wettersdorf sehen wird zum derzeitigen Stand 
bezüglich des vom Umweltplaner erfassten Biotops ebenfalls das Erfordernis einer späteren 
Ausnahme im nachgelagerten (Bebauungsplan-) Verfahren.  

entwicklungsfläche für den Wohnungsbau in Wettersdorf entstehen soll, stellen wir unter dem 
Vorbehalt der fachgerechten Neupflanzung einer Feldhecke (Ausgleich mit Timelag-Zuschlag im 
wahrnehmbaren räumlichen Zusammenhang) hiermit die  
 

biotopschutzrechtliche Ausnahme nach § 30 Abs. 4 BNatSchG in Aussicht. 
 

Diese Vorentscheidung beinhaltet jedoch nicht die vorzeitige Freigabe für das Durchführen von 
Rodungsarbeiten zur Entfernung der Feldhecke; dies wird später in der im Bebauungsplanver-
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fahren von der Stadt Walldürn zu beantragenden förmlichen Ausnahme-Entscheidung der Na-
turschutzbehörde zusammen mit dem konkreten Ausgleich näher zu regeln sein. 
 
- Zu der Fläche Nr. 30  Seniorenzentrum in Höpfingen stellen wir fest, dass die hier ange-
sprochene Biotop-Ausnahme zum Bebauungsplan auf Antrag der Gemeinde Höpfingen bereits 
erteilt wurde. 
 
Darüber hinaus sind Vermeidungsmaßnahmen wie das Einhalten entsprechender Pufferberei-
che (Mindestabstand von 5 m bis 10 m) im Zuge nachgelagerter Bebauungsplanverfahren mit 
der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. (Kann dieser Puffer nicht eingehalten werden, 
muss gegebenenfalls von einer Beeinträchtigung des Biotops ausgegangen werden.) 
 
 
e) Erhaltung von Streuobstwiesen nach § 33a NatSchG 

 

Der Landtag Baden-Württemberg hat relativ aktuell am 22.07. Gesetz zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes ssen. 
Die Gesetzesänderung ist am 31.07.2020 in Kraft getreten. Nach dem neu eingefügten § 33a 
NatSchG fallen Streuobstbestände im Sinne des § 4 Absatz 7 des Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes (LLG), die eine Mindestfläche von 1.500 m² umfassen unter einen erweiterten 
Schutzstatus und sind demnach zu erhalten. Derartige Streuobstbestände dürfen zudem nur mit 
Genehmigung der Naturschutzbehörde in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Eine 
ungenehmigte Umwandlung zu Bauland stellt einen Verstoß gegen das Erhaltungsgebot des § 
33a NatSchG dar. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass hierzu dann ein zwingender Untersu-
chungs- und Klärungsbedarf entsteht.  
 
Daher empfehlen wir, zu dem vorliegenden FNP-Verfahren vorsorglich zu prüfen, ob zu einzel-
nen Flächen noch entsprechende Ergänzungen (vergleichsweise wie zu den geschützten Bioto-
pen) im Umweltbericht vorgenommen werden müssen. Eine diesbezüglich mögliche Konfliktla-
ge, kann sich für ein nachgelagertes Verfahren als Planungssperre erweisen. Daher kann zu 
einzelnen Flächen das Feststellen einer objektiven Ausnahmelage vor Beschluss über den FNP 
erforderlich werden. 
Eine diesbezügliche Klärung hat vor Beschluss über den FNP zu erfolgen. 

 
 

f) FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten nach Umweltschadengesetz, i. V.  m. 
§ 19 BNatSchG  

 

Nach Kenntnissen aus der vorzeitigen Anhörung war zu schließen, dass insbesondere Grün-
landflächen (Wiesen mit und ohne Streuobst) durch Bauflächen überplant werden; daher sollte 
jeweils bereits vorab geprüft werden, ob diese einen erhöhten Artenreichtum, vergleichbar dem 
FFH-  
 
Obwohl nicht in einem FFH-Gebiet liegend, wird nochmals grundsätzlich darauf hingewiesen, 
dass hier für diesen Lebensraumtyp das Umweltschadengesetz i. V. m. § 19 BNatSchG greifen 
kann. In Folge der Überplanung würde eine erhebliche Schädigung bzw. Zerstörung europäi-
scher Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG i. 
V. m. § 19 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG und Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG vorbereitet. Ein vo-
raussichtlicher Umweltschaden ist jedoch prinzipiell zu vermeiden. Von planerischer Seite sollte 
hier die Vermeidung von Eingriffen Priorität haben. 

FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-
mähwiese
gen können von uns grundsätzlich mitgetragen werden. 
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Bedenken verbleiben bei uns daher lediglich in Bezug auf die beiden erwähnten Neuauswei-
sungsflächen, die ein Vorkommen des Lebensraumtyps aufweisen; das betrifft  

Nr. 78  Nördlich Friedhof in Walldürn-Gottesdorf und  
Nr. 84  Vorderer Wasen II in Walldürn.  

Unter Umständen können im Rahmen der kompensatorischen Bewältigung nicht vermeidbarer 
Eingriffe vorgezogene Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 
2004/35/EWG in Betracht gezogen werden, was zwingend einen gleichartigen Ersatz des über-
planten Lebensraumtyps in erkennbarem räumlichen Zusammenhang erfordert. 
 
 
2. Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

Unter obiger Nr. 1. d) haben wir die naturschutzrechtliche Ausnahme zum Biotopschutz nach  
§ 30 Abs. 4 BNatSchG entsprechend in Aussicht gestellt.  
 
Bei Beibehaltung der Flächen 79, Großhornbach Nord, Walldürn-Hornbach, und 84, Vorderer 
Wasen II, Walldürn, werden nach aktueller Rechtslage Ausnahmegenehmigungen nach § 33a 
Abs. 2 NatSchG erforderlich; diese können zum derzeitigen Planungsstand nicht in Aussicht 
gestellt werden.  Hier besteht weiterer Handlungsbedarf. 
 
Sonstige naturschutzrechtliche Ausnahme- oder Befreiungsentscheidungen sind für die Flä-
chennutzungsplanebene nach dem momentanen Planungsstand nicht erkennbar erforderlich. 
Das bedeutet nicht, dass sich im Zuge nachgeordneter Verfahren - z.B. in Folge eines weiteren 
naturschutzfachlichen Erkenntnisgewinns oder bei Änderungen in der Sach- oder Rechtslage - 
nicht doch noch zusätzliche Ausnahme- oder Befreiungserfordernisse zu einzelnen Natur-
schutzbelangen ergeben können. 
 
 
3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils 

mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 

a) Eingriffsregelung in der Bauleitplanung: 
 

Gemäß § 18 BNatSchG i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich vo-
raussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB bezeichneten Be-
standteilen in der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen (Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung).  
 
Der Ausgleich soll dabei im Grunde auch für den FNP bereits im Ansatz durch geeignete Dar-
stellungen und Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 5 BauGB als Flächen oder Maß-
nahmen zum Ausgleich erfolgen. 
 
Zur Ermittlung der voraussichtlichen Eingriffswirkungen auf die angesprochenen Schutzgüter 
und der zu erwartenden Kompensationsmöglichkeiten bedarf es einer naturschutzfachlichen 
Betrachtung und Bewertung. Zu den einzelnen Neuausweisungsflächen wurde nun als Anlage 1 
zum Umweltbericht eine Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung mit großenteils recht differenzierten 
Konfliktanalysen und schutzgutbezogenen Eingriffsbewertungen vorgelegt. Ebenso sind darin 
erste Hinweise zu Vermeidung, Verminderung und Ausgleich enthalten. Die hier aufgezeigte 
Vorgehensweise wird von uns grundsätzlich mitgetragen.  
Da die Bewältigung der Eingriffsregelung Abwägungsrelevanz besitzt, wird hierdurch bereits 
verdeutlicht, welcher Ausgleichsbedarf in etwa auf den GVV bzw. die Stadt Walldürn und die 
Gemeinden Hardheim und Höpfingen zukommen wird. Die Zusammenstellung zur Eingriffs-
Ausgleichs-Thematik unter Nr. 9 der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung führt dazu das zu erwar-
tende Kompensationsbedarfsvolumen in Ökopunkten (ÖP) in aufsummierter Form gut vor Au-
gen.  
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b) Biotopverbund nach § 21 BNatSchG i. V. m. § 22 NatSchG 
 

Alle öffentlichen Planungsträger haben bei ihren Planungen die Belange des Biotopverbunds 
gemäß § 21 Abs. 1 BNatSchG zu berücksichtigen. Der Biotopverbund ist gemäß § 22 Abs. 3 
NatSchG im Rahmen der Flächennutzungspläne soweit erforderlich und geeignet jeweils einer 
planungsrechtlichen Verbindlichkeit zuzuführen. 
 

rbindungsflächen und Verbindungsele-
mente in Form von Trittsteinbiotopen sowie linearen und punktförmigen Elementen grundsätzlich 
zu erhalten und gegebenenfalls durch planungsrechtliche Festlegungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB rechtlich zu sichern.  
Ziel des landesweiten Biotopverbunds ist es dabei - neben der nachhaltigen Sicherung heimi-
scher Arten, Artengemeinschaften und ihrer Lebensräume - funktionsfähige, ökologische Wech-
selbeziehungen in der Landschaft mit den dazu erforderlichen Freiflächen zu bewahren oder 
wiederherzustellen und zu entwickeln. 
 
Diese Punkte sind der vorgesehenen Überplanung von Biotopverbundflächen kritisch gegen-
überzustellen.  
Hierzu ist nun in Kapitel 5 des Umweltberichts ein eigener Abschnitt zum Fachplan Landesweiter 
Biotopverbund enthalten. 
Die einzelflächenbezogenen Darstellungen und Bewertungen zu den Auswirkungen der Planun-
gen auf den Biotopverbund können allgemein mitgetragen werden. 
 
Im Rahmen der nachgelagerten Bauleitplanverfahren wird ein auftretender Zielkonflikt durch 
fachgerechte Biotopgestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen zu mindern sein oder er kann 
gegebenenfalls in Teilen ausgeräumt werden. Es ist für die Abwägung daher wichtig, dass hier-
zu für die nachgelagerten Bauleitplanverfahren eine grundlegende Verpflichtung zu funktional 
und gestalterisch wirkenden Maßnahmen ausgesprochen wird, die auch eine Aufwertung für die 
Biotopverbundelemente miterbringen können.   
 
Gegebenenfalls werden zu den einzelnen Neuausweisungsflächen in den nachstehenden Erläu-
terungen noch ergänzende Hinweise aus der Sicht der Naturschutzbehörde gegeben. 
 
Inhaltliche Einzelheiten hierzu können bei unserer Naturschutzfachkraft, Frau Janina Cramer 
(Tel.: 06261/84-1731, E-Mail: janina.cramer@neckar-odenwaldkreis.de), erfragt werden. 
 
 
c) Landschaftsplan 
 

Die Landschaftsplanung ist gemäß § 9 Abs. 4 BNatSchG fortzuschreiben. In Nr. 10 der vorlie-
genden städtebaulichen Begründung und in Kapitel 5 des Umweltberichts wird festgestellt, dass 
sich flankierend zum FNP 2030 ein neuer Landschaftsplan in Aufstellung befindet. Dies wird 
hiermit von unserer Seite auch ausdrücklich begrüßt. 
 
Die untere Naturschutzbehörde war hierzu bereits an grundsätzlichen Abstimmungsgesprächen 
beteiligt.  
 
Das Benehmen der Naturschutzbehörde zur Landschaftsplanung nach § 11 Abs. 2, 3 und 5 
BNatSchG i. V. m. § 12 Abs. 1 NatSchG wird im Zuge des weiteren Verfahrens separat herge-
stellt.  
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4. Bedenken, Anregung sowie weitere Prüf- und Ergänzungshinweise 
 

Inhaltliche Einzelheiten fachlicher Art können zu den nachstehenden Ausführungen bei unserer 
Naturschutzfachkraft, Frau Janina Cramer (Tel.: 06261/84-1731, E-Mail: janina.cramer@neckar-
odenwaldkreis.de), erfragt werden. 
 

- Überprüfung von Standortalternativen 
 

Aus den Unterlagen geht nicht hervor, inwieweit tatsächlich Standortalternativen überprüft wur-
den. Unter Kapitel 12. des Umweltberichts, wird für einige Gebiete zwar darauf hingewiesen, 
dass auf andere Flächen zurückgegriffen werden sollte, um weniger ökologisch wertvolle Fläche 
zu beeinträchtigen. Die Alternativenprüfung ist aber im Verfahren noch näher auszuführen und 
mit den maßgeblichen Auswahlgründen zu erläutern. (Eine Ergänzung der Verfahrensunterlagen 
halten wir für erforderlich.) 
Dies trifft insbesondere auf die folgenden Gebiete zu: 
 

75  Hintere Steinäcker (Gerolzahn) 
78  Nördlich Friedhof (Gottersdorf) 
79  Großhornbach Nord 
84  Vorderer Wasen II 
28  Waldstetten Nordost 
 

 
- Zu den einzelnen Neuausweisungsflächen 
 

Im Folgenden werden nur die Planflächen dargestellt, zu denen bereits in unserer Stellungnah-
me vom 12.10.2018 erhöhte Anforderungen gestellt wurden oder zu denen darüber hinaus 
bspw. aufgrund neuer Erkenntnisse erhöhte Anforderungen zu stellen sind. 
 
Gemeinde Hardheim 
 

Fläche 57, Erftalstraße Bretzingen 
Es wäre wünschenswert gewesen, wenn in den Unterlagen ausdrücklich auf die Behandlung der 
im bisher bestehenden FNP innerhalb des Plangebiets auf den Flst.Nrn. 395 und 406, Gemar-
kung Bretzingen, dargestellten Fläche für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen einge-
gangen worden wäre. Die Thematik sollte z.B. im Rahmen der entsprechenden Überlegungen 
für eine Ausgleichskonzeption näher erläutert und gegebenenfalls berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus werden jedoch keine erhöhten Anforderungen gestellt.  
 
Fläche 62, Kranzbergweg, Gerichtstetten 
Die in unserer vorausgegangenen Stellungnahme genannten Anregungen bezüglich der Schaf-
fung aufwertender Biotopverbundelemente bzw. Biotopgestaltungsmaßnahmen und deren Fest-
legung in einer zeichnerischen Darstellung, wurden zwar nicht ausdrücklich berücksichtigt. In 
der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung wird jedoch unter Nr. 4.5.4 ausdrücklich die besondere 
Gewichtigkeit einer verstärkten Randeingrünung dargelegt. Dem kommt für die nachgelagerte 
Planung durch das Schaffen zusätzlicher Verbundelemente eine erhöhte Bedeutung zu.  
Darüber hinaus werden zur FNP-Ebene keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
Fläche 63, Am Mühlgraben II, Hardheim  
Entsprechend unserem Hinweis in der Stellungnahme vom 12.10.2018 handelt es sich um eine 
Fläche mit ökologisch erhöhter Wertigkeit, für die insbesondere in Bezug auf den Artenschutz 
tiefgreifende Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Die oben genannten Vorgaben zu 
den artenschutzrechtlichen Untersuchungen sind im nachgelagerten Verfahren zu berücksichti-
gen. Weitere Bedenken werden zum derzeitigen Planungsstand nicht vorgetragen. 
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Fläche 65, Rütschdorf Ost, Rütschdorf 
Die in unserer vorausgegangenen Stellungnahme genannten Anregungen bezüglich der Schaf-
fung aufwertender Biotopverbundelemente bzw. Biotopgestaltungsmaßnahmen und deren Fest-
legung in einer zeichnerischen Darstellung, wurden zwar nicht ausdrücklich berücksichtigt. In 
der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung wird jedoch unter Nr. 4.6.4 ausdrücklich die besondere 
Gewichtigkeit einer Randeingrünung und der fachgerechten Einbindung in die Landschaft darge-
legt. Dem kommt für die nachgelagerte Planung u. a. durch das Schaffen zusätzlicher Verbun-
delemente eine erhöhte Bedeutung zu.  
Der aktuellen Bewertung zu den vorhandenen Grünlandtypen wird zudem beigepflichtet. Dem-
nach ist nicht von einer Überplanung eines FFH-Lebensraumtyps auszugehen. Im nachgelager-
ten Verfahren können jedoch Schutzmaßnahmen für die angrenzenden hochwertigen Grünland-
Lebensraumtypen erforderlich werden. 
Darüber hinaus werden zur FNP-Ebene keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
Fläche 66, Rütschdorf Süd, Rütschdorf 
Die Fläche liegt innerhalb eines Pufferbereichs des Wildtierkorridors. In den Unterlagen heißt es 
lediglich, dass für diesen keine Auswirkungen zu erwarten sind. Diese pauschale Aussage kön-
nen wir nicht ohne weiteres mittragen. Der betr. Bereich geht durch die Bebauung verloren und 
es werden weitere darüber hinausreichende Störungen in den Pufferbereich des Wildtierkorri-
dors hineingetragen. 
Aus unserer Sicht wird die Lage im Pufferbereich des Wildtierkorridors daher nicht ausreichend 
gewichtet. Um Bedenken zurückstellen zu können, sind zumindest wanderungsunterstützende 
Maßnahmen oder geeignete Biotopgestaltungsmaßnahmen zu entwickeln und im Zuge des 
nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens festzusetzen. Wir bitten, eine entsprechende Ergän-
zung der Unterlagen diesbezüglich vorzunehmen. 
Darüber hinaus werden zur FNP-Ebene allerdings keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
Fläche 67, Vollmersdorf Südwest Vollmersdorf 
Die in unserer vorausgegangenen Stellungnahme genannten Anregungen bezüglich der Schaf-
fung aufwertender Biotopverbundelemente bzw. Biotopgestaltungsmaßnahmen und deren Fest-
legung in einer zeichnerischen Darstellung, wurden zwar nicht ausdrücklich berücksichtigt. In 
der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung wird jedoch unter Nr. 4.8.4 die besondere Gewichtigkeit 
einer verstärkten Randeingrünung dargelegt (die empfohlene randliche Eingrünung im südlichen 
Bereich würden wir als ausreichend befinden). Dem kommt für die nachgelagerte Planung durch 
das Schaffen zusätzlicher Verbundelemente eine erhöhte Bedeutung zu.  
Darüber hinaus werden zur FNP-Ebene keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
Fläche 68, Vollmersdorf Südost, Vollmersdorf 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen auf die angrenzende Kernfläche des landesweiten Bio-
topverbunds ist der Randbereich einzugrünen.  
Darüber hinaus werden zur FNP-Ebene keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
 
Gemeinde Höpfingen 
 

Fläche 26, Nahversorgung Lebensmittel, Höpfingen 
Über die bereits in dem betreffenden Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Höpfingen hinaus 
vorgetragenen Bedenken und Anregungen sind hier von unserer Seite keine weitergehenden 
Forderungen zu erheben. 
 
Fläche 27, Ehemalige Nike-Stellung, Höpfingen 
Durch eine Verkleinerung der Sonderbaufläche kann laut der entsprechenden Feststellung in 
Kapitel 3. des Umweltberichts eine erhebliche Beeinträchtigung für das Biotop (Nr. 1-6422-225-
0345) ausgeschlossen werden. Im Rahmen des betreffenden Bebauungsplanverfahrens ist dies 
gegebenenfalls nochmals näher zu prüfen.  
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Für die FNP-Ebene verbleiben insoweit jedoch keine grundsätzlichen Bedenken zu der Fläche. 
 
Fläche 28, Waldstetten Nordost, Waldstetten 
Laut Nr. 8.1.2 der städtebaulichen Begründung soll die kleinflächige Arrondierung des Ortsrands 
als Holzlagerfläche dienen. Eine Bebauung der Fläche sei hier nicht vorgesehen; ebenso sei 
keine Erschließung erforderlich.  

ch 
 

Laut Behandlungsvorschlag zur frühzeitigen Behördenbeteiligung sei im Hinblick auf das Natur-
schutzgebiet eine ergänzende Beteiligung der höheren Naturschutzbehörde erfolgt; von dort 
seien keine Bedenken geäußert worden.  
Laut Umweltbericht finden in den vorhandenen Gehölzen Freibrüter, Bodenbrüter und ggf. auch 
Höhlenbrüter geeignete Brutmöglichkeiten. Bei den FFH-Anhang IV  Arten ist zudem eine Be-
troffenheit der Artengruppe Reptilien mit der Zauneidechse und der Schlingnatter anzunehmen. 
Auch Quartiere von Fledermäusen können in den eingewachsenen Bäumen nicht ausgeschlos-
sen werden. Ebenso ist das Vorkommen von Haselmäusen zu prüfen. Dies muss in einem etwa-
igen nachgelagerten Verfahren genauer untersucht werden. Insbesondere muss ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, dass ohne eine nähere artenschutzrechtliche Betrachtung keine 
vorzeitige Rodung bzw. Flächenräumung erfolgen darf. Hiermit ist keine automatische Zustim-
mung zur Errichtung eines Holzlagerplatzes verbunden. Das Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände kann bei einem ungeprüften Gehölzeingriff nicht ausgeschlossen werden. 
Vorsorglich ist daher festzustellen, dass eine Vermeidung von Verbotstatbeständen hier voraus-
sichtlich nur über sachgerechte Vermeidungs- und gegebenenfalls CEF-Maßnahmen erreicht 
werden kann. 
Sollte ein nachgelagertes Verfahren mit einer Nutzungsintensivierung eingeleitet werden, muss 
auch geprüft werden, ob es sich bei den Gehölzen innerhalb der Planfläche um gesetzlich ge-
schützte Biotope (nach der Kartieranleitung der LUBW) handelt (betr. Schlehen-Hecke). 
Soweit die dargelegten Naturschutzbelange Beachtung finden und es bei der dargelegten Nut-
zungseinschränkung (keine Bebauung, keine Erschließung) verbleibt, sind wir bereit, für die Flä-
chennutzungsplanebne grundsätzliche Bedenken zurückzustellen. Die Stellungnahme zu dieser 
Fläche steht daher unter ausdrücklichem Vorbehalt. 
 
Fläche 30, Seniorenzentrum, Höpfingen 
Über die bereits in dem betreffenden Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Höpfingen hinaus 
vorgetragenen Bedenken und Anregungen sind hier von unserer Seite keine weitergehenden 
Forderungen zu erheben. 
 
 
Stadt Walldürn 
 

Fläche 75, Hintere Steinäcker, Gerolzahn 
Die geplant
LSG Marsbachtal und Eiderbachtal und prägt den dortigen Ortsrand.  
Zudem können Beeinträchtigungen des Biotopverbundes durch das geplante Gebiet nicht aus-
geschlossen werden. Des Weiteren befinden sich in unmittelbarer Nähe westlich und südlich 
des Gebietes verschiedene gesetzlich geschützte Biotope. Dementsprechend halten wir die in 
unserer vorausgegangenen Stellungnahme geäußerten Bedenken gegenüber der geplanten 
Wohnbaufläche allgemein aufrecht.  
Die Planung an dieser Stelle erfordert das Prüfen von Standortalternativen. Auf Seite 59 des 
Umweltberichts heißt es dazu, dass sich geringere Auswirkungen auf Natur und Landschaft er-
reichen lassen würden, wenn dabei anstatt auf Wiesenflächen und Streuobstbestände auf 
Ackerflächen zurückgegriffen würde. Dies ist zu untersuchen und im Verfahren entsprechend 
darzulegen. 
Insofern keine zumutbaren Alternativen vorliegen, deren Umsetzung aus naturschutzrechtlicher 
Sicht weniger bedenklich ist, wird eine Berücksichtigung umfangreicher Ausgleichsmaßnahmen 
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erforderlich, die insbesondere den funktionalen Verlust im räumlichen Zusammenhang berück-
sichtigen. Es ist unseres Erachtens ergänzend zu prüfen, ob ausreichend Flächen verfügbar 
sind, auf denen die Möglichkeit besteht, entsprechende Maßnahmen im betreffenden räumlichen 
Zusammenhang umzusetzen.  
Eine Ergänzung der Verfahrensunterlagen halten wir hierzu für erforderlich. 
 
Fläche 77, Neusaß Südost, Neusaß 
Die notwendig werdenden externen Ausgleichsmaßnahmen sind im nachgelagerten Verfahren 
zugunsten der Kompensation des Eingriffs in eine Kernfläche des landesweiten Biotopverbunds 
mit aufwertenden Biotopverbundelementen zu gestalten. 
Darüber hinaus werden keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
Fläche 78, Nördlich Friedhof, Gottersdorf 

Regierungspräsidiums Karlsruhe der FFH-Lebensraumtyp Magere Flachlandmähwiese festge-
stellt. Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 12.10.2018 erwähnt, hat die Vermeidung eines 
Eingriffs in den FFH-Lebensraumtyp Priorität. Die Untersuchungen zum Umweltbericht bestäti-
gen die Qualität der Flachlandmähwiesen als FFH-Lebensraumtyp. Damit muss bei einer Um-
setzung der Planung vom Eintreten eines Umweltschadens ausgegangen werden.  
Zudem handelt es sich bei der Fläche fast vollständig um eine Kernfläche des landesweiten Bio-
topverbunds.  
Daher sind zunächst Standortalternativen zu prüfen.  
 
Unter Umständen können im Rahmen der kompensatorischen Betrachtung gezielte vorgezoge-
ne Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EWG in Betracht 
gezogen werden, was einen gleichartigen Ersatz des überplanten Lebensraumtyps in erkennba-
rem räumlichen Zusammenhang erfordern würde. In der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung sind 
insbesondere unter der Nr. 2.6.4 (Vermeidung, Verminderung und Ausgleich) keine ausdrückli-
chen Aussagen hierzu enthalten.  
Soweit trotz Alternativenprüfung nicht auf die Fläche verzichtet werden kann, bedarf es zur 
einstweiligen Konfliktlösung unseres Erachtens einer klarstellenden Ergänzung der Verfahrens-
unterlagen zum beabsichtigten Umgang mit dem betroffenen FFH-Lebensraumtyp. 
Wir weisen ergänzend auf obige Nr. 1. f) unserer Stellungnahme hin. 
 
Fläche 79, Großhornbach Nord, Hornbach 
Auch im Umweltbericht wird zu dieser Planungsabsicht festgestellt, dass sich die betr. Fläche 
als alter Streuobstbestand mit hoher Bedeutung für das Schutzgut Tiere und Pflanzen präsen-
tiert. Der Wert und die Bedeutung von Streuobstbeständen für Natur, Landschaft und Mensch 
muss hier nicht noch weiter erläutert werden.  
Zum derzeitigen Planungsstand erweist sich die Streuobstwiese aufgrund ihrer Größe (> 1.500 
m²) als Planungssperre, die nicht im Wege der Abwägung zu überwinden ist. Die aktuelle 
Rechtsage hierzu ergibt sich aus § 33a NatSchG. Wir verweisen dazu ergänzend auf unsere 
obigen Ausführungen unter Nr. 1. e) dieser Stellungnahme. 
Die Planungssperre lässt sich entweder durch Verzicht auf die Fläche vermeiden oder durch 
eine Ausnahmegenehmigung überwinden. Auf der FNP-Ebene bedarf es dazu einer Feststel-
lung zum Vorliegen einer objektiven Ausnahmelage. Eine Ausnahmegenehmigung der unteren 
Naturschutzbehörde kann an dieser Stelle nicht ohne weiteres in Aussicht gestellt werden. Hier-
zu bedürfte es näherer Untersuchungen bzw. eines Antrags mit entsprechenden Angaben zum 
Vorliegen der fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen. Dazu gehört auch eine Alternativen-
prüfung zum Standort.  
Eine diesbezügliche Ergänzung der Verfahrensunterlagen und rechtzeitige Klärung ist erforder-
lich. Wir verweisen dazu auch auf obige Nr. 1. e) unserer Stellungnahme. 
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Fläche 80, Kleinhornbach West, Hornbach  
Die in unserer vorausgegangenen Stellungnahme genannten Anregungen bezüglich der Schaf-
fung aufwertender Biotopverbundelemente bzw. Biotopgestaltungsmaßnahmen und deren Fest-
legung in einer zeichnerischen Darstellung, wurden zwar nicht ausdrücklich berücksichtigt. In 
der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung wird jedoch unter Nr. 2.8.4 ausdrücklich die besondere 
Gewichtigkeit einer verstärkten Randeingrünung dargelegt. Dem kommt für die nachgelagerte 
Planung durch das Schaffen zusätzlicher Verbundelemente eine erhöhte Bedeutung zu.  
Darüber hinaus werden zur FNP-Ebene keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
Fläche 83, Geisberg, Wettersdorf  
Die als gesetzlich geschütztes Biotop erfasste Feldhecke am Nordrand der Baufläche liegt rand-
lich entlang der Geltungsbereichsgrenze. Die auf der FNP-Ebene erforderlichen Vorentschei-
dung zur biotopschutzrechtlichen Ausnahme nach § 30 Abs. 4 BNatSchG wird unter der obigen 
Nr. 1. d) dieser Stellungnahme in Aussicht gestellt. (Die förmliche Ausnahmeentscheidung der 
Naturschutzbehörde wird zu gegebener Zeit von der Stadt Walldürn im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahren zu beantragen sein. Vorgezogene Eingriffe in das Biotop sind unzulässig.) 
Westlich des Plangebiets befinden sich Kernflächen, Kernräume Suchräume des Biotopver-
bundplans. Durch eine randliche Eingrünung und Aufnahme einer Grünfläche in den zeichneri-
schen Teil, sollte der landesweite Biotopverbund angemessen berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus werden zur FNP-Ebene keine erhöhten Anforderungen gestellt. 
 
Fläche 84, Vorderer Wasen II, Walldürn 
Im Prinzip liegt das komplette Plangebiet innerhalb der Fläche für den landesweiten Biotopver-
bund; die Biotopverbundflächen bestehen beinahe vollständig aus prioritären Kernflächen und 
Kernräumen in hoher Dichte, was die ökologische Wertigkeit des Gebiets auch für den Arten- 
und Lebensraumschutz auszeichnet.  
Hinzu kommt, dass etliche Flächen als Dauergrünland in der amtlichen Grünlandkartierung des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe erfasst sind. Innerhalb der gewünschten Planfläche wurde u. a. 
der FFH-Lebensraumtyp Magere Flachlandmähwiese festgestellt. Wie bereits in unserer Stel-
lungnahme vom 12.10.2018 erwähnt, hat die Vermeidung eines Eingriffs in solche FFH-
Lebensraumtypen Priorität.  

aktuell 11 Flächen als FFH-LRT Magere Flachlandmähwiesen erfasst wurden.  
Die Vegetationsaufnahmen zu der Bewertung der Wiesenflächen bitten wir, den Unterlagen 
noch beizufügen.  
Prinzipiell muss hier mit dem Eintreten von Umweltschäden gerechnet werden. Unter Umstän-
den könnten zwar im Rahmen nachgelagerter Verfahren vorgezogene Sanierungsmaßnahmen 
gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EWG in Betracht gezogen werden, was ei-
nen gleichartigen Ersatz des überplanten Lebensraumtyps in erkennbarem räumlichen Zusam-
menhang erfordern würde (zeitnaher Umsetzungsbeginn mit Timelag-Zuschlag). Hierzu sollte 
aber im Vorhinein die grundsätzliche Realisierbarkeit auch im Hinblick auf ausreichend vorhan-
dene Flächen geprüft sein. Wir verweisen ergänzend auf obige Nr. 1. f) unserer Stellungnahme 
 
Zudem ist bezüglich des Artenschutzes davon auszugehen, dass die Flächen essentielle Nah-
rungshabitate und Lebensstätten von besonders und streng geschützten (FFH-)Arten darstellen. 

Kartierungen notwendig, um die dort vorkommenden Arten und ihre Lebensstätten zu erfassen 
(ebenfalls im umliegenden Bereich des Offenlandes und auch in Teilen des angrenzenden Wal-
des).  
Wie bereits auf Seite 13 des Umweltberichts erwähnt, ist davon auszugehen, dass für sämtliche 
dort vorkommende Artengruppen (Insekten, Fledermäuse, weitere Säugetiere, Vögel, Reptilien, 
etc.) CEF- Maßnahmen (continuous ecological function = vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) 
notwendig werden. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
müssten diese nach europarechtlichen Vorgaben zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits nachweis-
lich wirksam sein. Auch diese Maßnahmen müssten zudem einen unmittelbaren räumlichen Be-
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zug zum betroffenen Habitat aufweisen und angrenzend neue Lebensräume schaffen, die in 
möglichst direkter funktionaler Beziehung mit dem Ursprungshabitat stehen.  
 
Aus dem artenschutzrechtlichen Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann sich für 
manche Arten ggf. die Notwendigkeit einer Umsiedlung ergeben. Hierzu müssten die Tiere ab-
gefangen und versetzt werden. Es müsste zudem gesichert sein, dass die Tiere in geeigneten 
Flächen bzw. funktionsfähigen Habitatstrukturen umgesiedelt werden können, in denen die Art 
entweder noch nicht vorkommt oder wo die Lebensraumkapazität nachweislich bzw. mit hoher 
Prognosesicherheit noch nicht ausgeschöpft ist, d. h. zum Aufnehmen der zusätzlichen Tiere 
auch ausreicht. Beides wird in der Regel nur für Örtlichkeiten zu erwarten sein, an denen die 
notwendige Habitatqualität aktuell entwickelt wurde (neu geschaffen bzw. verbessert).  
Da es sich bei dem betr. Plangebiet und dem angrenzenden Bereich um großenteils bereits der-
art naturschutzfachlich hochwertige Flächen handelt, wie sie sonst kaum in der näheren Umge-
bung zu finden sind, erscheint deren weitere/zusätzliche Aufwertbarkeit allgemein schwierig.  
Wir weisen daher ergänzend darauf hin, dass sich daraus für etliche Arten eine Pflicht für das 
Beantragen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entwickeln 
kann.  
Voraussetzungen einer Ausnahme, für die bei Betroffenheit bestimmter Arten das Regierungs-
präsidium Karlsruhe zuständig wäre, sind u. a. folgende Punkte:  

aa) überwiegendes öffentliches Interesse, 
bb) keine zumutbare Alternative mit geringeren Beeinträchtigungen für die jeweilige Art, 
cc) keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen einer Art (auf 
Landesebene). 

 

Bei Umsetzung der Planung wäre demnach nicht nur der reine Flächenverlust problematisch, 
sondern die durchaus zu erwartende Verarmung von Fauna und Flora. Der dauerhafte Verlust 
an ökologisch wertvollem Lebensraum führt zu Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt und 
schädigt die Biodiversität. Daneben sind Einbußen bezüglich der Erholungsfunktion der Land-
schaft zu erwarten. 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung zeigt dazu in Nr. 2.12.3 bei der Konfliktanalyse (Beein-
trächtigungen und Eingriffe), dass die meisten Schutzgüter erheblich beeinträchtigt werden. Da-
bei wurde bei überschlägiger Betrachtung ein beachtlicher Kompensationsbedarf von  
rd. 1.650.000 Ökopunkten ermittelt.  
 
Die Vielschichtigkeit der Konfliktsituationen und der erhebliche Umfang des zu erwartenden 
Kompensationsdefizits legt Bedenken nahe und führt aus unserer Sicht zu Fragen bezüglich der 
Bewältigungsmöglichkeiten.  
 
Dieses Beeinträchtigungsszenario wird zusätzlich unterstrichen durch die Lage in einem Regio-
nalen Grünzug, so dass hierzu auf Antrag des GVV bereits ein diesbezügliches Zielabwei-
chungsverfahren über die Raumordnungsbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe einge-
leitet wurde. Wir haben dort entsprechende Bedenken vorgetragen.  
Bei Vorgesprächen zur Behandlung des Zielabweichungsantrags haben wir ebenfalls deutlich 
auf die Erforderlichkeit eines nachhaltigen Kompensationskonzeptes hingewiesen. In diesem 
Zusammenhang wurde u. a. die Übereinkunft getroffen, dass wir eine Zielabweichung für die 
geplante Wohnbauflächenerweiterung mittragen könnten, wenn sich die Stadt Walldürn gleich-
zeitig zu einer Ausweisung der übrigen Restfläche des wertvollen westlichen Offenlandgebiets 
als geschützter Landschaftsbestandteil im Sinne des § 29 BNatSchG verpflichtet. Hierzu ist in 
den vorliegenden Verfahrensunterlagen allerdings keinerlei Beleg zu finden. 
 
Aufgrund aktuellem Anlass ist mitzuteilen, dass sich nach unserer Einschätzung innerhalb der 
geplanten Wohnbaufläche zudem auch mehrere Streuobstwiesenbereiche befinden, die sich 
gemäß § 33a NatSchG wegen ihrer Größe (> 1.500 m²) im vorliegenden Fall momentan als Pla-
nungssperre erweisen, was nicht allein im Wege der Abwägung durch den Planungsträger zu 
überwinden ist. Die Planungssperre lässt sich für den FNP entweder durch Verzicht auf diese 
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Fläche vermeiden oder aber durch eine Ausnahmegenehmigung der unteren Naturschutzbehör-
de nach § 33a Abs. 2 NatSchG überwinden. Auf der FNP-Ebene bedarf es dazu im Verfahren 
einer Feststellung der unteren Naturschutzbehörde zum Vorliegen einer objektiven Ausnahme-
lage. An dieser Stelle kann die Feststellung nach dem derzeitigen Stand der Verfahrensunterla-
gen nicht ohne Weiteres in Aussicht gestellt werden. Hierzu bedarf es ergänzender Untersu-
chungen bzw. eines Antrags des Planungsträgers mit näheren Angaben zum Vorliegen der fach-
lichen und rechtlichen Voraussetzungen. Eine diesbezügliche Klärung hat vor Beschluss über 
den FNP zu erfolgen. Auf Nr. 1. e) unserer obigen Stellungnahme wird verwiesen. 
 
Wenn überhaupt, kann sich die Gesamtproblematik nur über ein sehr ambitioniertes hochwerti-
ges Kompensationskonzept mit einem umfassenden Maßnahmenpaket einschließlich der Be-
rücksichtigung der Anliegen des Artenschutzes, der FFH-Lebensraumtypen, des Streuobstwie-
senschutzes und mit einer Sicherung der restlichen Offenlandfläche möglichst als geschützter 
Landschaftsbestandteil bewältigen lassen.  
Selbst für die abstrakter gehaltene Betrachtungsebene des Flächennutzungsplans erscheinen 
die Aussagen in der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung unter Nr. 2.12.4 (Vermeidung und Ver-
minderung von Beeinträchtigungen und Ausgleich der Eingriffe) recht allgemein gehaltenen und 
lassen angesichts der gegebenen besonderen naturschutzfachlichen Situation eine überzeu-
gende Aussagekraft vermissen. 
Wir bitten daher, zu den oben angesprochenen Punkten aussagefähige Ergänzungen vorzu-
nehmen, welche auch die Realisierbarkeit der vielschichtigen und umfänglichen Maßnahmen 
unter Berücksichtigung eines verstärkten räumlichen Zusammenhangs zumindest dem Grunde 
nach nachvollziehbar und realistisch aufzeigen. 
 
Fläche 85, Roter Weg, Walldürn 
Die von uns in der vorausgegangenen Stellungnahme genannten Anregungen bezüglich der 
Schaffung aufwertender Biotopverbundelemente bzw. Biotopgestaltungsmaßnahmen und deren 
Festlegung in einer zeichnerischen Darstellung, wurde bislang nicht ausreichend berücksichtigt. 
Ebenso wurde nicht auf den südlich gelegenen Streuobstflächenanteil verzichtet.  
Wir halten daher zwar gewisse Bedenken aufrecht. 
Bei Berücksichtigung deutlicher Ausgleichsmaßnahmen im nachgelagerten Verfahren, die ins-
besondere den funktionalen Verlust im räumlichen Zusammenhang verstärkt berücksichtigen 
(insbes. zum Biotopverbund) wären wir bereit, die Bedenken für diese Fläche zurückzustellen. 
Unseres Erachtens ist dazu ergänzend zu prüfen, ob im räumlichen Zusammenhang ausrei-
chend Flächen verfügbar sind, auf denen die Möglichkeit bestehen wird, später Maßnahmen mit 
räumlichem Bezug in angemessenem Umfang umzusetzen.  
Eine Ergänzung der Verfahrensunterlagen - besonders in der Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung 
z.B. unter der Nr. 4.12.4 (Vermeidung, Verminderung und Ausgleich) - mit verdeutlichenden 
Aussagen hierzu halten wir für erforderlich. 
 
 
 
Technische Fachbehörde Bearbeitung: Herr Grammling 
Grundwasserschutz Telefon: 06261/84-1785 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Der FNP umfasst unterschiedliche Vorhaben. Insgesamt sollen 12 Wohnbauflächen, zwei Ge-
werbebauflächen, 11 Mischgebietsflächen, drei Sondergebietsflächen und eine Grünfläche, zu 
einer Gewerbebaufläche gehörend, neu dargestellt werden. 
 
Die unterschiedlichen Flächen liegen außerhalb sowie innerhalb von Wasserschutzgebieten. 
Der Grundwasserschutz ist bei allen Vorhaben zu berücksichtigen. Bei Vorhaben im Wasser-
schutzgebiet sind zusätzliche Verbote oder erhöhte Auflagen nach der jeweiligen WSG-
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Verordnung zu beachten. Falls Maßnahmen nicht mit dem Grundwasserschutz vereinbar sind, 
ist eine Ausführung nicht möglich. Ggf. sind Ausnahmen von der jeweiligen Schutzgebietsver-
ordnung unter Vorlage entsprechender Antragsunterlagen mit einem Nachweis, dass keine Ge-
fährdung für das Grundwasser/die Wasserfassungen zu befürchten ist, zu beantragen.  
 
Mit verschiedenen Vorhaben geht eine flächenmäßige Versiegelung einher. Die Ausführung von 
Flächen, durch die keine Gefährdung des Grundwassers zu befürchten ist, sollten außerhalb 
von Wasserschutzgebieten mit wasserdurchlässigen Belägen vorgegeben werden. 
 
Die Gebietsbezogenen Flächensteckbriefe sind hinsichtlich der WSG zu überarbeiten. Angege-
ben werden sollte nicht nur die Schutzgebietszone, sondern auch die Zuordnung zum entspre-
chenden Wasserschutzgebiet/der Schutzgebietsverordnung (z.B. Zone III, WSG Brunnen Her-
renau und Quelle Erfelder Mühle). Ggf. könnten auch entsprechend relevante Verbote direkt 
genannt werden. 
 
Ebenfalls zu überarbeiten sind die Angaben zu den WSG-Zonen. Beispielsweise ist im Flächen-
steckbrief zum Vorhaben 41, HDH-Bretzingen: Hecken-Schleifwehr-Erweiterung die Lage in 
Zone IIIA eines WSG angegeben. Die Fläche liegt jedoch in Zone III des WSG zum Schutz der 
Brunnen Brunnen Herrenau und Quelle Erfelder Mühle. Eine Unterteilung in Zone IIIA und IIIB 

-
Zone IIA gibt es hier nicht. 
 
Alle Steckbriefe sind daher zu kontrollieren und zu überarbeiten. Bei Bedarf können zur genauen 
Verortung der WSG Shape-Dateien von der Unteren Wasserbehörde zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Die im folgenden genannten Wasserschutzgebiete sind relevant für die Vorhaben in den ent-
sprechend zugeordneten Gemeinden: 

WSG Brunnen Herrenau und Quelle Erfelder Mühle: Vorhaben Bretzingen, Waldstetten 
WSG Paulusbodenquelle Höpfingen: Vorhaben Hardheim 
Zukünftiges WSG Marsbachbrunnen WAD: ggf. Vorhaben Walldürn 

 
Die Planflächen in Walldürn 72 (G   t 
nicht in einem Wasserschutzgebiet. Aktuell wird das Wasserschutzgebiet für die Marsbachbrun-
nen der Stadt Walldürn neu abgegrenzt. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Beim der-
zeitigen Kenntnisstand kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass die Planflächen im neuen 
Wasserschutzgebiet liegen könnten (Zone III oder IIIA oder IIIB). 
 
Die nachfolgenden Hinweise sind besonders neben den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben 
zum Grundwasserschutz sowie den entsprechenden Schutzgebietsverordnungen zu beachten: 
 
Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind der Unte-
ren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden. 
 
Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen. 
 
Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden Stoffe in 
den Untergrund eindringen können. 
 
Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unteren 
Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
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Technische Fachbehörde Bearbeitung: Herr Kugler  
Abwasserbeseitigung  Telefon: 06261/84-1774 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
In den Steckbriefen sind Anschlussmöglichkeiten für die Entwässerung benannt.  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei einem Anschluss der geplanten neuen Bauflächen an 
die Bestandkanalisation ggf. Aufdimensionierungen bzw. sonstige Neubauten/ Veränderungen/ 
Erweiterungen der Abwasseranlagen erforderlich werden, um das Abwasser schadlos ableiten 
zu können, die je nach Aufwand, einen nicht unerheblichen Kostenfaktor darstellen können.  
 
 
 

Technische Fachbehörde Bearbeitung: Frau Weber-Augustin 
Oberirdische Gewässer Telefon: 06261/84-1784 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 12.10.2018. 
 
Hinweis:  
S
ser II. Ordnung. Der Verlauf des Gewässers wurde verändert und auch entsprechend aus dem 
Amtlichen Digitalen Wasserwirtschaftlichen Gewässernetz in den Flächennutzungsplan übertra-
gen. Die Hochwassergefahrenkarten wurden jedoch noch nicht fortgeschrieben, sodass der tat-

Bereich nicht korrekt dargestellt ist.   
 
 
 
Technische Fachbehörde Bearbeitung: Herr Stippich 
Bodenschutz, Altlasten Telefon: 06261/84-1779 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
1. Bodenschutz- und Altlastenkataster 
Gemäß den derzeit bei der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde vorliegenden Unterla-
gen und Plänen sind innerhalb des Plangebietes zum Flächennutzungsplan 2030 Hardheim-
Höpfingen-Walldürn diverse Altlasten bzw. altlastverdächtige Flächen im Bodenschutz- und Alt-
lastenkataster erfasst/verzeichnet. 
 
Im Bereich von Altlasten und/oder altlastverdächtigen Flächen können Untergrund- und ggf. 
auch Grundwasserverunreinigungen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Im Falle von 
späteren Untergrundeingriffen, welche in diesen Flächenbereichen erfolgen, ist zumindest mit 
abfallrechtlich relevanten Aushubmaterialien zu rechnen. In Abhängigkeit der zukünftigen Nut-
zung und Planungen werden im Bereich von Altlasten und altlastverdächtigen Flächen ggf. wei-
tere Maßnahmen - in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde - erfor-
derlich. 
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2. Bodenschutz 
Aus Sicht des Bodenschutzes und der Altlasten bestehen gegen das geplante und beschriebene 
Vorhaben grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans verfügt der Planungsträger über wichtige 
Handlungsmöglichkeiten, um einen wirkungsvollen Bodenschutz zu gewährleisten, insbesonde-
re dem steigenden Flächenverbrauch entgegenzuwirken. 
 
Gemäß § 1 a Baugesetzbuch (BauGB) soll mit dem Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. 
Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Boden-
veränderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 BBodSchG). 
Auf das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und die Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV) sowie das Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) 
möchten wir hinweisen. 
 
 
 
Gewerbeaufsicht Bearbeitung: Frau Kobold 
 Telefon: 06261/84-1764 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 

 
Aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen und keine 

-  
 
 
 

FD Forst Bearbeitung: Herr Hecht 
 Telefon: 06261/84-1055 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Wir verweisen auf unsere forstlichen Stellungnahmen vom 12.10.2018. Es sind keine weiteren 
Anmerkungen oder Bedenken vorhanden. 
 
 
 
Gesundheitswesen Bearbeitung: Herr Bott 
 Telefon: 06261/84 2461 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Zu dem o.g. Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Bedenken  
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ÖPNV Bearbeitung: Herr Schäfer 
 Telefon: 06261/84-1302 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Gegen die Aufstellung des Flächennutzungsplanes 2030 des GVV Hardheim-Walldürn bestehen 
seitens des FD ÖPNV keine Bedenken. 
 
 
 
Straßen Bearbeitung: Herr Steinbach 
 Telefon: 06281/5212-1201 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Einwände. 
 
 
 
Flurneuordnung und Landentwicklung Bearbeitung: Herr Holzschuh 
 Telefon: 06281/98-202 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Keine Bedenken und Anregungen. 
 
 
 
Landwirtschaft Bearbeitung: Frau Schoellkopf 
 Telefon: 062815212-1610 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Zu dem Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.  
 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden und nur im nötigen Um-
fang umgenutzt werden. Zum Erhalt der Kulturlandschaft darf landwirtschaftliche Betriebe nicht 
ihre Lebensgrundlage entzogen werden. Bereits jetzt möchten wir darauf hinweisen, dass beim 
Eingriffs-Ausgleich keine landwirtschaftlich gut nutzbaren Flächen beansprucht werden dürfen. 
Der Ausgleich sollte die durch Aufwertung bereits vorhandener Biotopstrukturen oder durch den 
Erwerb von Ökokontopunkten erfolgen. Im NOK sind in großem Umfang Ökokontopunkte vor-
handen und können zum Ausgleich erworben werden.   
 
 
 
Vermessung Bearbeitung: Herr Bühler 
 Telefon: 06281/5212-1521 
 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Es bestehen keine Bedenken oder Anregungen. 
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 GVV Hardheim-Walldürn; Flächennutzungsplan 2030;  

Behördenbeteiligung gem. § 4 II BauGB 

 

 

Sehr geehrter Herr Beuchert, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange am o. g. Verfahren mit 

Schreiben vom 26.06.2020. In unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde 

nahmen wir bereits mit Schreiben vom 09.10.2018 Stellung. Ergänzend hierzu äußern 

wir uns folgendermaßen: 

Wohnbauflächenbedarf 

Die Errechnung des Wohnbauflächenbedarfs wurde zwischenzeitlich in zwei Varian-

ten durchgeführt: auf Basis der Methodik des Hinweispapiers zur Plausibilitätsprüfung 

der Bauflächenbedarfsnachweise des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

nungsbau Baden-Württemberg vom 15.02.2017 wie auch mit der Methodik des Ver-

bands Region Rhein-Neckar, welche im Rahmen des Verfahrens zur 1. Änderung des 

Einheitlichen Regionalplans entwickelt wurde. Beide Berechnungsansätze wurden 

durch das Hinzuziehen von Sondereffekten in Form diverser Zusatzbedarfe modifi-

ziert, wodurch sich die Ergebnisse merklich erhöhen.  
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Im Ergebnis wird bis 2033 ein Brutto-Wohnbauflächenbedarf von 51,59 ha (WM) bzw. 

40,56 ha (VRRN) errechnet. Nach Abzug der vorhandenen Potentiale ergeben sich, 

entsprechend des vorliegenden Erläuterungsberichts, Bedarfswerte von 38,38 ha 

(WM) bzw. 27,35 ha (VRRN) für den GVV. Die höhere Raumordnungsbehörde kommt 

dahingehend zu den folgenden Einschätzungen:  

- Nach unseren Berechnungen ergibt sich bei Anwendung der jeweiligen Metho-

dik, Zugrundelegung der vorgesehenen Dichtewerte aus dem Einheitlichen 

Regionalplan Rhein-Neckar (ERP) und der Hauptvariante mit Wanderungen 

des Statistischen Landesamtes zunächst ein relativer Bedarf von 27,3 ha 

(VRRN) bzw. 29,4 ha (WM). Dies bedeutet gegenüber der vorliegenden Be-

gründung eine Abweichung von ca. 9 ha bei Berechnung nach Hinweispapier. 

- Die Sonderbedarfe  im Umfang von 350 EW in Walldürn (Bun-

deswehr, Procter & Gamble) sowie 450 EW in Hardheim (Bundeswehr) tragen 

wir mit, auch wenn es sich derzeit nur um grobe Annahmen handelt. Wir bitten 

jedoch, die regionalplanerisch vorgesehenen Dichtewerte von 60 bzw. 40 EW 

pro ha heranzuziehen, wodurch sich 7,5 ha für Hardheim bzw. 5,8 ha für Wall-

dürn ergeben. Hieraus ergäbe sich ein relativer Flächenbedarf inkl. Sonderbe-

darfen von 40,6 ha (VRRN) bzw. 42,8 ha (WM) für den GVV. 

- Wir akzeptieren den vorliegenden Ansatz von Baulücken- und Innenentwick-

lungspotentialen im Umfang von insgesamt knapp 6 ha für die GVV als präzi-

sierte und verbesserte Betrachtung (inkl. Eigentümerabfrage) gegenüber dem 

vorherigen Entwurf. Darüber hinaus werden ca. 7,3 ha noch offene Wohnbau-

flächen aus rechtsgültigen Bebauungsplänen in Ansatz gebracht. Die Nichtan-

acker- ist bereits vorabgestimmt. 

Im Ergebnis sehen wir einen absoluten Wohnbauflächenbedarf von 27,4 ha (WM) 

bzw. 29,6 ha (VRRN) (Hardheim 11,1 bis 11,9 ha; Höpfingen -0,8 bis 3,5 ha; Wall-

dürn 14,1 bis 17,1 ha), den wir mittragen. 

Gewerbeflächenbedarf 

Zu den Darstellungen bzgl. des Gewerbeflächenbedarfs bestehen von unserer Seite 

keine Anregungen oder Bedenken hinsichtlich der Neuausweisung zweier Gewerbe-

flächen mit einem Gesamtumfang von 1,19 ha. 
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Betroffenheit raumordnerischer Belange 

Hardheim 

-  (0,23 ha) legt der Re-

gionalplan einen Regionalen Grünzug gem. PS 2.1.1 Z ERP und ein Vorrang-

gebiet für die Landwirtschaft gem. PS 2.3.1.2 Z ERP fest. Laut vorliegender 

Planbegründung wurden seitens der unteren Landwirtschaftsbehörde keine 

Bedenken hinsichtlich der kleinräumigen Arrondierung geäußert. Wir stimmen 

der kleinräumigen Planung im Rahmen des maßstabsbedingten Ausformungs-

spielraums des Regionalplans zu. 

- Für den Bereich der Fläche Nr. 66 Süd  (0,38 ha) legt der Regio-

nalplan einen Regionalen Grünzug gem. PS 2.1.1 Z ERP fest. In der Erläute-

sonderer Bedeutung für die Naherholung und den Biotopverbund gekenn-

zeichnet. Gemäß der Planbegründung ist eine entsprechende Eingrünung vor-

gesehen, um die Wirkungen auf den Biotopverbund zu kompensieren. Wir 

stimmen der kleinräumigen Planung im Rahmen des maßstabsbedingten Aus-

formungsspielraums des Regionalplans zu. 

- Für den Bereich der Flächen Nr. 67 Vollmersdorf Südwest (0,28 ha) und Nr. 

legt der Regionalplan ein Vorranggebiet für 

die Landwirtschaft fest. Entsprechend der vorliegenden Planbegründung sollen 

mit den Flächen Entwicklungsmöglichkeiten für ansässige Landwirtschaftsbe-

trieben geschaffen werden. Seitens der unteren Landwirtschaftsbehörde wur-

den laut Erläuterungsbericht keine Bedenken hinsichtlich der kleinräumigen Ar-

rondierungen vorgetragen. Wir stimmen im Rahmen des maßstabsbedingten 

Ausformungsspielraums des Regionalplans zu. 

Keine raumordnerischen Bedenken bestehen mit Blick auf die Flächen Nr. 57, 58, 61, 

62, 63 und 65 sowie auf die aus dem FNP 2030 übernommenen Flächen, einschließ-

lich der modifizierten Flächen Nr. 56, 45 und 46. Der geringfügigen Überschneidung 

der erweiterten Fläche Nr. 45 (0,5 ha) mit einem Regionalen Grünzug stimmen wir im 

Rahmen des maßstabsbedingten Ausformungsspielraums des Regionalplans zu. 

Höpfingen 

- Der Planung eines Nahversorgungsstandortes durch Fläche Nr. 26 (0,53 ha) 

stimmten wir im Rahmen des entsprechenden Bebauungsplanverfahrens mit 
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Schreiben vom 10.07.2020 bereits zu. Belange der Raumordnung stehen der 

geplanten Darstellung im Flächennutzungsplan nicht entgegen. 

- (0,44 ha) legt der Regionalplan 

einen Regionalen Grünzug gem. PS 2.1.1 Z ERP und ein Vorranggebiet für 

Naturschutz und Landschaftspflege gem. PS 2.2.1.2 Z fest. Insoweit entsteht 

ein Konflikt mit diesen beiden Zielen der Raumordnung, der jedoch im Rahmen 

der maßstabsbedingten Ausformung überwindbar ist.  

Keine raumordnerischen Bedenken bestehen mit Blick auf die Flächen 27, 28, 30 so-

wie auf die aus dem FNP 2030 übernommenen Flächen. In der Planbegründung wird 

ausgeführt, dass mit Fläche Nr. 29 ein Ersatz für die Flächen Nr. 22 und 25 geschaf-

fen werden soll, deren Erschließung aufgrund schwieriger topographischer Verhält-

nisse nicht vorgesehen ist. Besagten Flächen sollten daher auch aus dem Flächen-

nutzungsplan herausgenommen werden. 

Walldürn 

- Für den Bereich der Fläche Nr. 77 Neusaß Südost (0,36 ha) legt der Regio-

nalplan einen Regionalen Grünzug gem. PS 2.1.1 Z ERP fest. In der Erläute-

rungskar

sonderer Bedeutung für die Naherholung gekennzeichnet. Aufgrund des sporn-

förmigen Eingriffs in den Regionalen Grünzug steht besagtes Ziel der Raum-

ordnung einer baulichen Entwicklung am betreffenden Standort entgegen. 

- Für den Bereich der Fläche Nr. 83 Geisberg

ranggebiet für die Landwirtschaft gem. PS 2.3.1.2 Z ERP fest. Auf die Bedeu-

tung der derzeit ackerbaulich genutzten Fläche für den landwirtschaftlichen Be-

trieb ist noch einzugehen. Laut Planbegründung wurden seitens der unteren 

Landwirtschaftsbehörde keine Bedenken hinsichtlich der kleinräumigen Arron-

dierung geäußert. Wir stimmen der kleinräumigen Planung im Rahmen des 

maßstabsbedingten Ausformungsspielraums des Regionalplans zu. 

- 

onalplan einen Regionalen Grünzug gem. PS 2.1.1 Z ERP festgelegt hat. Das 

regionalplanerische Ziel steht der Planung entgegen. Daher wurde beim Re-

gierungspräsidium Karlsruhe der Antrag auf Zulassung einer Zielabweichung 

gem. § 6 ROG i. V. m. § 24 LplG beantragt. Das diesbezügliche Verfahren ruht 

derzeit, eine positive Entscheidung ist Voraussetzung für die entsprechende 

Darstellung im Flächennutzungsplan. Nach heutigem Stand steht die Festle-

gung als Regionaler Grünzug einer Darstellung entgegen. 
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Keine raumordnerischen Bedenken bestehen mit Blick auf die Flächen 75, 76, 78, 79, 

80, 81, 82, 85 und 88 sowie auf die aus dem FNP 2030 übernommenen Flächen. 

Gesamtbewertung 

Gemäß unserer Berechnung ist, unter Berücksichtigung von 50% der Mischbauflä-

chen, insgesamt die Darstellung von ca. 38,5 ha Wohnbauflächen geplant.  

Gemäß des vorgelegten Wohnbauflächenbedarfsnachweises wird ein Bedarf von 

27,35 ha (Berechnungsmethodik VRRN) bis 38,38 ha (Berechnungsmethodik Hin-

weispapier) angeführt. Nach unseren Berechnungen führt über die Methodik des 

VRRN ebenfalls zu 27,4 ha, die Methodik des WM jedoch lediglich zu 29,6 ha. Dies 

ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass mit 50 EW/ha in der vorgelegten 

Berechnung ein zu geringer Dichtewert angesetzt wurde. Von unserer Seite erfolgte 

die Anwendung der Dichtewerte von 60 bzw. 40 EW/ha, wie sie im ERP vorgesehen 

ist. Entsprechend reduziert sich der Flächenbedarf. 

Wie oben beschrieben, sind wir grundsätzlich bereit, sowohl die angeführten Sonder-

effekte durch Militär und Arbeitsplatzmehrung zu akzeptieren, als auch die Nichtan-

rechnung der derzeit nicht zu realisierenden Baugebiete. Gleichzeitig bitten wir jedoch 

darum, bei zukünftigen Planungen die angesprochenen Dichtewerte anzustreben und 

bei der jetzigen FNP-Fortschreibung auch von diesen auszugehen. Aus diesem 

Grund sollte geprüft werden, inwieweit die derzeitige Diskrepanz zwischen Planung 

und Bedarfsnachweis von ca. 9 ha erheblich reduziert werden kann, u. a. durch Her-

ausnahme der weiteren, nicht realisierbaren Flächen Nr. 22 und 25.  

Für Rückfragen und weitere Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Micha Kronibus 
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Sehr geehrter Herr Rohnacher, 
bitte entschuldigen Sie unsere Verspätete Rückmeldung. Wir verweisen nochmals ausdrücklich auf unsere 
Stellungnahme vom 15.08.2018. Insbesondere die erheblichen Bedenken gegenüber der Fläche 22W „Unterdorf“ 
werden nochmals aufgeführt. Auch im anschließend notwendigen Genehmigungsverfahren kann aus 
denkmalfachlicher Sicht wegen der erheblichen Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der Kirche 
Einzelbauvorhaben nicht zugestimmt werden (§15 Abs. 3 DSchG).  

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen 
Daniel Keller 
Oberkonservator 
stv. Referatsleiter Referat 83.1 

Landesamt für Denkmalpflege  
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Dienstsitz Karlsruhe 
Moltkestraße 74 
76133 Karlsruhe 

Tel: +49 (0) 721 / 926 -4811 
Fax: +49 (0)711 / 904 -4544 
Besuchen Sie unseren neuen Internetauftritt: http://www.denkmalpflege-bw.de  

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist.
Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage 
entnehmen: https://rp.baden-wuerttemberg.de/Seiten/datenschutz.aspx 
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